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FRÜHJAHRSPUTZ IM LANDKREIS WÜRZBURG  
Der Markt Frickenhausen a. Main sammelt mit am Samstag, 02. März 2024 
 
 

Unter der Federführung des team orange werden vom Freitag, 01. März bis 
einschließlich Samstag, 09. März 2024 in fast allen Gemeinden im Landkreis Müll 
und Unrat in der Natur eingesammelt.  
 

Auch der Markt Frickenhausen am Main beteiligt sich an dieser 
Frühjahrsputzaktion des team orange.  
 

 

Alle Vereine, Mitbürger/Innen und Jugendliche sind herzlich 
eingeladen, an dieser Aktion teilzunehmen.  
Anmerkung hierzu: Falls sich zu wenig Teilnehmer melden, findet die Aktion nicht 
statt. 
 

 

Um den Einsatz im Vorfeld koordinieren zu können, bitte ich um Anmeldung bis 
zum 18. Februar 2024 in der Gemeindeverwaltung unter der Rufnummer 2726 
oder durch eine kurze schriftliche Mitteilung (auch per Email an 
verwaltung@frickenhausen-main.de). Kurzentschlossene sind herzlich 
willkommen. 

 

Treffpunkt:  Samstag, 02. März 2024, um 09.30 Uhr 
    auf dem Babenbergplatz 
    Ende der Sammlung gegen 11.00 Uhr mit  
    anschließender Brotzeit 
 

Wir danken schon jetzt allen Helferinnen und Helfern 
für ihr Engagement für eine saubere Umwelt! 

 

gez. Günther Hofmann 
1. Bürgermeister 
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Bekanntmachungen
 

Öffnungszeiten und Hinweise: 
 

 
 

Mo, Die, Do:  10.00 Uhr bis 12.00 
und nach Vereinbarung unter Tel. 09331/2726 
Freitag:  geschlossen 

 
Terminabstimmung per Telefon oder Mail weiterhin möglich: 

 

 über die Telefonnummer der Gemeinde Tel. 09331/2726 
 über die E-Mail-Adresse des Marktes Frickenhausen a. Main  
 verwaltung@frickenhausen-main.de 
 über die E-Mail-Adresse des 1. Bürgermeisters bgm@frickenhausen-main.de 
 

 
 

    Rathaus geschlossen!
Die Gemeindeverwaltung

 Frickenhausen am Main ist 

ab Montag, 12. Februar bis
einschließlich Freitag, 16. Februar 2024

geschlossen.

In dringenden Fällen bitten wir, Kontakt mit der 
Verwaltungsgemeinschaft Eibelstadt, 
Tel. 0 93 03/90 61 – 0, aufzunehmen.

    Rathaus geschlossen!           Markt Frickenhausen am Main

Brennholzvergabe
 
Auch in diesem Jahr wird das Brennholz aus 
dem Gemeindewald nicht über den traditionellen 
Brennholzstrich, sondern über ein Losverfahren 
abgegeben.

Bitte melden Sie die benötigte Brennholzmenge bei der 
Gemeindeverwaltung im Bürgerbüro an.

Anmeldungen werden bis zum 23. Februar 2024 
angenommen.

Die Abgabe pro Los ist auf max. 10 Ster begrenzt.
Die Gemeinde Frickenhausen behält sich vor, die 

Mengen ggf. zu reduzieren.

Im Losverfahren wird dann das Brennholz den 
Bewerbern zugelost. Jedes Los hat einen festen Preis. 
Mit der Rechnung erhalten Sie von uns einen Lageplan 
mit der genauen Lage der Fläche – die Nummern sind 
deutlich an den Stämmen und Ästen angeschrieben. 
Teilweise handelt es sich um noch stehendes Holz, das 
eigenständig gefällt und aus dem Bestand genommen 
werden muss. Natürlich stehen auch unsere 
Bauhofmitarbeiter bei Fragen zu Ihrer Verfügung.

Wir weisen, wie in jedem Jahr darauf hin, dass Sie 
nur mit Schutzausrüstung, dazu gehören eine sichere 
Motorsäge mit Kettenbremse, Helm, Schnittschutzhose 
und geeignetes Schuhwerk, Brennholz werben dürfen.  
Das verwendete Kettenöl muss biologisch abbaubar 
sein.

Die Gemeindemitarbeiter und der Förster behalten 
sich vor, stichprobenartig diese Vorgaben zu 
überwachen. Verstöße haben den Ausschluss von der 
Brennholzwerbung zur Folge.

gez. Günther Hofmann
1. Bürgermeister

Sanierungsberatung Markt 
Frickenhausen a. Main
für private Maßnahmen

Der Markt Frickenhausen a. Main bietet im 
Rahmen der Städtebauförderung interessierten 
Eigentümern bzw. Bauherren die Möglichkeit 
an, sich bei anstehenden oder geplanten 
Sanierungsmaßnahmen sowie Umbauten und 
Neubauten beraten zu lassen. 

Die externe Sanierungsberaterin steht für eine 
fachliche Beratung innerhalb des Sanierungsgebietes 
zur Verfügung und nimmt die Beratung bei Ihnen vor 
Ort wahr. Für den Eigentümer / Bauherrn fallen keine 
Kosten an. Es wird empfohlen, dieses Angebot bei 
anstehenden oder geplanten Maßnahmen möglichst 
frühzeitig zu nutzen.

Nächster Beratungstag ist
Donnerstag, 22.02.2024!

Interessierte wenden sich bitte an den Kämmerer 
der Verwaltungsgemeinschaft Eibelstadt, Herrn 
Schmidt, Tel. 09303/9061-30.
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Gesucht: 

Markgraf Babenberg 
 
 

Die Babenberger waren einst nicht nur das mächtigste Geschlecht des früheren Bistums 
Würzburg, sondern auch lange Zeit die Herren von Frickenhausen. Die Symbolfigur Markgraf 
Babenberg - ein Repräsentant des Marktes Frickenhausen am Main - soll wieder aktiviert 
werden. Herr Peter Güttler, der die Rolle 27 Jahre innehatte, ist im vergangenen Jahr aus 
Altersgründen zurückgetreten. 
 

Der Markt Frickenhausen am Main ist auf der Suche nach einem Nachfolger, der 
aufgeschlossen, selbstbewusst und spontan ist. Außerdem sollte er mit Leidenschaft dabei sein 
und das Sprechen vor Menschen nicht scheuen. Sie sind das Aushängeschild der Gemeinde 
Frickenhausen und bei vielen Feierlichkeiten, Festen, offiziellen Anlässen und Begegnungen in 
und um Frickenhausen gefragt und repräsentieren unser historisch wunderschönes 
Frickenhausen am Main.  
 
Zu den Aufgaben des Markgrafes gehören unter anderem: 
 

 Die Gemeinde Frickenhausen während den gemeindlichen Veranstaltungen wie 
Kirchweih, Weinfest, Dorfweihnacht usw. zu vertreten 
 

 Außerhalb der Gemeindegrenzen für Frickenhausen aufzutreten und zu werben 
 

 Bei touristischen Veranstaltungen – auch spontan – Reden zum Beispiel zu Begrüßungen, 
Einweihungen, Eröffnungen halten 
 

 Erhalt und Pflege der Partnerschaft mit den Partnergemeinden Luc sur Mer, Mildenhall 
und der Marinestaffel Nordholz 
 

 Wachhalten der Erinnerung an das alte fränkische Geschlecht der Babenberger 
 

 Kontakte pflegen und neue Kontakte knüpfen 
 
Das sollte mitgebracht werden: 
 

 Leidenschaft für die Gemeinde Frickenhausen  
 

 Offenheit und Kontaktfreude 
 

 Freude am Ehrenamt 
 

 Selbstbewusstes, gepflegtes Auftreten  
 

 Fähigkeit, spontan zu agieren und auf aktuelle Begebenheiten einzugehen 
 
Das bieten wir: 
 

 Gute Zusammenarbeit und Unterstützung durch die Gemeinde 
 
 

Interessiert?  
 

Gerne direkt beim 1. Bürgermeister Günther Hofmann unter der Telefonnummer 2726 
melden. Der Markgraf a.D. Peter Güttler hat zugesichert, bei Bedarf Starthilfe zu leisten. 
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Markt Frickenhausen 

 
   

BEKANNTMACHUNG 
 
Der Markt Frickenhausen am Main verkauft im Baugebiet „Am Berg“ ein Grundstück gegen 
Höchstgebot: 
 
Flurstück Nr.  791/9 
Lage:   Am Berg 11 
Fläche:  300 qm 
Preis:   Gegen Höchstgebot 
Mindestgebot:  60.000,00 Euro (200,00 Euro pro qm) 
Bauverpflichtung: Bezugsfertiges Wohnhaus – 3 Jahre nach Abschluss der Urkunde  

Zur Bebauung mit einer Doppelhaushälfte 
 

 
 

 
Interessenten werden gebeten, Ihr Angebot für das Grundstück, in einem verschlossenen 
Umschlag  
 

bis spätestens 31.03.2024, 12.00 Uhr, 
 
mit nachfolgender Beschriftung an folgende Adresse zu senden: 
 

Verwaltungsgemeinschaft Eibelstadt 
z.Hd. Frau Christiane Brock 

Marktplatz 2, 97246 Eibelstadt 
 

und folgendem Vermerk 
„Angebot für einen Bauplatz“ 

 
Nach Bewerbungsschluss findet die Öffnung der Angebote in nichtöffentlicher Sitzung des 
Marktgemeinderates statt. 
 
Bei Rückfragen steht Ihnen Frau Brock von der Verwaltungsgemeinschaft Eibelstadt unter der 
Nummer 09303 / 9061-42 zur Verfügung. 
 
Günther Hofmann 
1. Bürgermeister 

Auszug aus dem Bebauungsplan: 
 
GRZ 0,4; GFZ 0,8; 
35-48 Grad Dachneigung 
Sattel- oder Walmdach 
II Vollgeschosse 
 (weitere Festsetzungen sind dem 
Bebauungsplan „ Am Berg“ zu entnehmen.) 
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Zur Information
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     Einladung 
 
 
 
 
 

zum 
 

FaschingsFamilien- 
WortGottesdienst 

u. anschl. Kirchenkaffee 
am Sonntag, 11.02.2024, 

 um 10.00 Uhr. 
 

 Wer mag darf verkleidet 
kommen!     
Helau! 

 

 

Krabbelgruppe!

Liebe Eltern,

wer hat Interesse auf Austausch und 
neue Spielkontakte? Dann schließt euch 
uns an!
Wir laden euch: alle Kinder zwischen 
0 – 3 Jahren mit einer Begleitperson ein

Wo:     Rathaus
Wann: Donnerstag, 
        15 Uhr bis 17 Uhr

Wir freuen uns auf euch!
Anmeldung und Fragen an:
krabbelgruppe.frickenhausen@gmail.com
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Einladung zum Seniorennachmittag 
Thema: Fastenzeit 
 
Liebe Seniorinnen und Senioren, 
 

am Dienstag, 20. Februar 2024 
 

findet wieder ein Seniorennachmittag im Pfarrheim, Frickenhausen, statt.  
 

Ab 14.30 Uhr verbringen wir bei Kaffee und Kuchen besinnliche Stunden mit und 
um das Thema Fastenzeit.  
 

Wir freuen uns auf Euer Kommen! 
 

Charlotte Will 
(im Namen der Pfarreiengemeinschaft Emmaus,  

Pfarrei St. Gallus, Frickenhausen) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kino am Nachmittag im Februar
“Gernstls Reisen - 
Auf der Suche nach irgendwas“ 

Kino am Nachmittag im Februar
Am Mittwoch, 14. Februar 2024, um 14.30 Uhr,

wird im Casablanca-Kino Ochsenfurt der Film
„Gernstls Reisen - Auf der Suche nach 

irgendwas“ gezeigt.

Drei Freunde, ein Bus, hunderte Geschichten: 
Seit 1983 fährt Franz X. Gernstl mit seinen 
Kompagnons HP Fischer (Kamera) und Stefan 
Ravasz (Ton) durch die Welt, immer auf der Suche 
nach ... ja, was eigentlich? Das wissen sie selbst 
nicht so genau, sie lassen sich überraschen. Der 
Zufall entscheidet, wem sie begegnen. 
Im Laufe der vier Jahrzehnte haben sie schräge 
Typen kennengelernt, mutige Frauen, Eigenbrötler, 
Alltagsphilosophen und Lebenskünstlerinnen. 
Und sich von ihnen erzählen lassen, was sie 
glücklich macht. Garniert wird „Gernstls Reisen - 
Auf der Suche nach irgendwas“ mit einem Blick 
hinter die Kulissen: Die Filmemacher verraten, 
wie ihre Dokumentationen entstehen, worüber sie 
sich in die Haare kriegen und was sie auf ihren 
Reisen übers Leben herausgefunden haben. 

Bereits ab 13.30 Uhr ist Gelegenheit zu Kaff ee 
und Kuchen.

„Kino am Nachmittag“ ist eine Veranstaltung 
des Seniorenforums im Pastoralen Raum 
Ochsenfurt und des Casablanca-Kinos. Gezeigt 
werden ausgewählte und aktuelle Filme für 
KinofreundInnen jeden Alters.

ACHTUNG! Zur   
Information!

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,

in der Gemeinde werden seit 01.10.2023 
die Wasserzähler und Messpatronen 
gewechselt.

Diese werden von der Firma Ulsamer 
aus Frickenhausen straßenweise 
getauscht.
Wir bitten Sie, der Firma Ulsamer Zutritt 
zu gewähren.

Die Maßnahme wird voraussichtlich im 
Mai 2024 abgeschlossen.

Die Gemeindeverwaltung

 

 
 
 

 

Öffnungszeiten 
Wertstoffhof  

Bärental – Ochsenfurt 
 

 
 

Dienstag  09.00 – 18.00 Uhr 
 

Mittwoch 07.00 – 12.00 Uhr 
 

Donnerstag 09.00 – 18.00 Uhr 
 

Freitag  09.00 – 18.00 Uhr 
 

Samstag 09.00 – 14.00 Uhr 
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Gemeinderat
AUS DER SITZUNG DES 

MARKTGEMEINDERATES 
FRICKENHAUSEN AM 18.12.2023 – 

ÖFFENTLICHER TEIL

1. Bürgermeister Günther Hofmann eröffnet um 19:30 
Uhr die Marktgemeinderatssitzung Nr. 11, begrüßt alle 
Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung 
des Marktgemeinderates fest.
Vor Eintritt in die Tagesordnung stellt BGM Hofmann 
die Nicht-Öffentlichkeit her und teilt mit, dass TO-Punkt 
8 „Antrag auf denkmalschutzrechtliche Erlaubnis für 
einen Mauerdurchbruch in der Weinbergsmauer auf 
dem Grundstück Fl.Nr. 1296, Kapellensteige 6“ auf 
Grund von fehlenden Unterlagen vertagt wird. 
Außerdem wird über die Ergänzung von TO-
Punkt 17 „Zu ehrende Bürgerinnen und Bürger am 
Neujahrsempfang 2024“ abgestimmt. Der MGR 
entscheidet sich einstimmig dafür. Anwesend sind: 
MGR Bund, Frank, Ganz, Hofmann C., Hufnagel, 
Pfeuffer, Ulsamer, Voshagen, Weber und Wittiger.

ÖFFENTLICHE SITZUNG

1. Genehmigung der 
Sitzungsniederschrift vom 20.11.2023 – 
öffentlicher Teil-

Beschluss:

Die Sitzungsniederschrift vom 20.11.2023 -öffentlicher 
Teil- wird genehmigt.

Einstimmig beschlossen
Ja: 11  Nein: 0  Anwesend: 11  
Persönlich beteiligt: 0  

2. Vorstellung der Jahresbetriebsplanung 
2024 - in Anwesenheit von Andreas Langguth

Sachverhalt:

Seitens des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten Würzburg wurde der Jahresbetriebsplan Forst 
für das Jahr 2024 erstellt. Es sind Maßnahmen im Be-
reich Holzernte, Forstkulturen und Kulturschutz, son-
stigen Forstbetrieb und im Wegebau geplant. Die Ge-
samtkosten belaufen sich auf 24.750 €, die Gesamtein-
nahmen auf 27.000 €. Der Jahresbetriebsplan schließt 
somit positiv i.H.v. 2.250€ ab. 

Im Vergleich: 2023 lagen die Gesamtkosten bei 
34.075 €, die Gesamteinnahmen waren 37.500 €, der 
Jahresbetriebsplan schloss 2023 positiv i.H.v. 3.425 €.

Beschluss:

Der Marktgemeinderat stimmt dem vorgelegten 
Jahresbetriebsplan Forst 2024 zu.

Einstimmig beschlossen
Ja: 11  Nein: 0  Anwesend: 
11  Persönlich beteiligt: 0  

3. Vorstellung eines restaurierten Buches 
für das Gemeindearchiv - in Anwesenheit des 
Archivars Bernhard Schenkel

Mitteilung:

Herr Archivar Bernhard Schenkel stellt das restaurierte 
Buch „Prothocollum des Raths in Frickenhausen Fangt 
ahn den 17ten Oktobri Anno 1738 Juny Anno 1741“ Die 
Firma Grötsch aus Iphofen hat das Buch restauriert.

4. Kindertageseinrichtung 
Frickenhausen;
Haushaltsplanung 2024 der AWO 
Unterfranken

Sachverhalt:

Mit E-Mail vom 15.11.2023 legt die AWO Unterfranken 
den Haushaltsplan 2024 für den Kindergarten 
Frickenhausen vor. Gemäß § 3 Abs. 1 der 
Betriebsträgervereinbarung zwischen dem Markt 
Frickenhausen und der AWO Unterfranken vom Mai 
2018 bedarf der Haushaltsplan der Genehmigung des 
Marktes Frickenhausen.

In den Einnahmen wurde eine Defiziterstattung i. H. 
v. 37.017,00 Euro durch den Markt Frickenhausen 
eingeplant. Der Markt Frickenhausen beteiligt sich 
gemäß Betriebsträgervereinbarung am nicht gedeckten 
Betriebsaufwand mit 90 %, maximal 60.000,00 Euro 
pro Jahr. Das geplante Defizit für das Jahr 2024 beträgt 
planerisch 41.130,00 Euro.

Beschluss:

Der Marktgemeinderat nimmt den Haushaltsplan 2024 
für den Kindergarten Frickenhausen zur Kenntnis und 
beschließt diesen zu genehmigen.

Einstimmig beschlossen
Ja: 11  Nein: 0  Anwesend: 
11  Persönlich beteiligt: 0  
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5. Antrag auf denkmalschutzrechtliche 
Erlaubnis für die Installation einer PV-Anlage 
auf dem Grundstück Fl.Nr. 170, Fischergasse 
20 a

Sachverhalt:
Dem Marktgemeinderat liegt ein Antrag auf 
denkmalschutzrechtliche Erlaubnis für die Errichtung 
einer Photovoltaikanlage auf dem Grundstück Fl.Nr. 
170, Fischergasse 20 a, vor.

Das Grundstück liegt gem. § 34 BauGB im Innenbereich 
sowie Ensemble des Marktes Frickenhausen. Die 
Vorgaben der Gestaltungssatzung sind zu beachten.

Laut den vorliegenden Unterlagen soll auf der 
straßenabgewandten Westseite des Daches eine PV-
Anlage installiert werden.

Der betroffene § 2 Ziffer 2.2.5.2 Solarthermie- und 
Photovoltaikanlagen der Gestaltungssatzung des 
Marktes Frickenhausen wurde neugefasst. Mit 
Beschluss vom 23.10.2023 wurde diese Änderung als 
Satzung beschlossen.
Demnach sind Anlagen im vom öffentlichen Raum nicht 
einsehbaren Dachbereich unter Auflagen zugelassen.
Vorgeschrieben ist für Photovoltaikanlagen zur 
Stromerzeugung für den Eigenbedarf im nicht 
einsehbaren Bereich unter anderem ein Abstand von 
60 cm zum Dachrand und ein Abstand von max. 15 
cm zur Oberkante der Dachhaut. Die Installation muss 
in geschlossenen, rechteckigen, nicht unterbrochenen 
Feldern in einheitlicher Anordnung auf nicht glänzenden, 
dunklen Konstruktionen erfolgen. Auf der Dachfläche 
ist max. ein Feld für Photovoltaikanlagen zulässig. Die 
Module müssen eine matte, tiefdunkle oder rotbraune, 
monokristalline Oberfläche haben. 
Die gemeindliche Sanierungsberaterin befürwortet das 
Vorhaben, sofern die Vorgaben der Satzung nach § 2 
Abs. 2.2.5.2 eingehalten werden.

Beschluss:
Dem Marktgemeinderat hat Kenntnis von dem 
Antrag auf denkmalschutzrechtliche Erlaubnis für 
die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 170, Fischergasse 20 a und erteilt 
das gemeindliche Einvernehmen unter folgender 
Voraussetzung:
Die Vorgaben der Gestaltungssatzung nach § 2 Abs. 
2.2.5.2 sind einzuhalten. Insbesondere der Abstand 
zum Dachrand, der max. Abstand von der Dachhaut 
und die Vorgabe einer geschlossenen rechteckigen 
Form, um eine willkürliche Anordnung zu vermeiden, 
sind zu beachten.

Die Unterlagen werden an die Untere 
Denkmalschutzbehörde weitergeleitet.

Einstimmig beschlossen
Ja: 11  Nein: 0  Anwesend: 11  
Persönlich beteiligt: 0  

6. Antrag auf denkmalschutzrechtliche 
Erlaubnis für die Errichtung einer 
Photovoltaikanlage auf dem Grundstück 
Fl.Nr. 6, Patrizierplatz 9 (MGR: 19.12.2022)

Sachverhalt:

Dem Marktgemeinderat liegt ein Antrag auf 
denkmalschutzrechtliche Erlaubnis für die Errichtung 
einer Photovoltaikanlage auf dem Grundstück Fl.Nr. 6, 
Patrizierplatz 9, vor. 

Das Grundstück liegt gem. § 34 BauGB im Innenbereich 
sowie Ensemble von Frickenhausen. Ein Eintrag in die 
Denkmalliste liegt aufgrund einer Hausfigur vor. 
Für das Objekt wurde bereits Ende 2022 ein Antrag 
gestellt, der aufgrund der damaligen Rechtslage der 
Gestaltungssatzung abgelehnt wurde.
Die Gestaltungssatzung wurde zwischenzeitlich 
abgeändert und ist für das Vorhaben zu beachten.

Laut den Antragsunterlagen soll im westlichen Bereich 
der südlichen Dachfläche des Wohnhauses im Norden 
des Grundstückes ein Modulfeld entstehen. Zudem ist 
auf einer Teilfläche im Norden der östlichen Dachfläche 
eines Nebengebäudes im Westen des Grundstückes 
die Installation weiterer Module vorgesehen.

Die Module befinden sich im nicht einsehbaren 
Bereich und sind demnach gem. § 2 Abs. 2.2.5.2 der 
Gestaltungssatzung zulässig, sofern die weiteren 
Vorgaben eingehalten werden.
Vorgegeben ist unter anderem ein Abstand von 
min. 60 cm zu den Dachrändern, die Anordnung in 
geschlossenen, rechteckigen, nicht unterbrochenen 
Feldern in einheitlicher Anordnung (entweder stehend 
oder liegend) sowie eine matte, tiefdunkle oder 
rotbraune, monokristalline Oberfläche.

Die gemeindliche Sanierungsberaterin befürwortet das 
Vorhaben, sofern die Vorgaben der Satzung nach § 2 
Abs. 2.2.5.2 eingehalten werden.

Beschluss:

Der Marktgemeinderat hat Kenntnis vom 
denkmalschutzrechtlichen Antrag für die Errichtung 
einer Photovoltaikanlage auf dem Grundstück Fl.Nr. 6, 
Patrizierplatz 9.
Der Installation von PV-Modulen auf der westlichen 
Teilfläche der südlichen Dachfläche des Wohnhauses 
im Norden sowie der nördlichen Teilfläche der 
westlichen Dachseite des westlichen Anbaus 
wird zugestimmt, sofern die Vorgaben nach § 2 
Abs. 2.2.5.2 der Gestaltungssatzung eingehalten 
werden. Insbesondere wird bei der vorgelegten 
Planung auf die Vorgaben zu einem Abstand von 
min. 60 cm zu den Dachrändern, einer Anordnung in 
geschlossenen, rechteckigen, nicht unterbrochenen 
Feldern in einheitlicher Anordnung (entweder stehend 
oder liegend) sowie einer matten, tiefdunklen oder 
rotbraunen, monokristallinen Oberfläche hingewiesen.
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Die Unterlagen werden an die Untere 
Denkmalschutzbehörde weitergeleitet.

Einstimmig beschlossen
Ja: 11  Nein: 0  Anwesend: 11  
Persönlich beteiligt: 0  

7. Grundsatzentscheidung zur 
Kommunalen Wärmeplanung

Sachverhalt:

Ziel der kommunalen Wärmeplanung ist es, eine 
zukünftige optimierte Wärmeversorgungskonstellation 
zu entwickeln. Die Wärmeplanung ist insofern ein 
informelles und strategisches Instrument. Wärmepläne 
haben keine rechtlichen Auswirkungen.
Nach derzeitigem Sachstand müssen alle Kommunen 
bis 30.06.2028 eine Wärmeplanung vorlegen, größere 
Kommunen bereits Mitte 2026.
Bis zum 31.12.2023 können Kommunen für die 
Planung 90 % Förderung erhalten. Bei Antragstellung 
ab 01.01.2024 beträgt der Zuschuss 60 %.
Um Klarheit über die zukünftige Wärmeversorgung zu 
erreichen, ist eine zeitnahe kommunale Wärmeplanung 
zielführend.
Aufgrund der vorliegenden Fristen wird der Förderantrag 
für die kommunale Wärmeplanung mit Unterstützung 
der WVV gestellt.

Beschluss:

Der Marktgemeinderat beschließt dem Grunde nach, 
die kommunale Wärmeplanung anzugehen. 

Einstimmig beschlossen
Ja: 11  Nein: 0  Anwesend: 11  
Persönlich beteiligt: 0  

8. Antrag auf denkmalschutzrechtliche 
Erlaubnis für einen Mauerdurchbruch in der 
Weinbergsmauer auf dem Grundstück Fl.Nr. 
1296, Kapellensteige 6

Zurückgestellt
Ja: 11  Nein: 0  Anwesend: 11  
Persönlich beteiligt: 0  

9. Vollzug wasserrechtlicher Vorschriften 
- Verlängerung - Aufstellen und Betrieb 
eines Schwimmgreifers sowie einer 
semimobilen Aufbereitungsanlage im 
Überschwemmungsgebiet, Fl.Nr. 3660, 3663, 
3664, 3665, 3666, 3667, 4301 sowie 4302, 
Lage: Aub

Sachverhalt:

Dem Marktgemeinderat liegt ein Antrag auf 
Verlängerung der Genehmigung zum Aufstellen 

und zum Betrieb eines Schwimmgreifers sowie 
einer semimobilen Aufbereitungsanlage im amtlich 
festgesetzten Überschwemmungsgebiet des Mains, 
Fl.Nr. 3660, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 4301 sowie 
4302, Lage: Aub, vor.
Es wird beantragt die bisherige Befristung vom 
31.12.2023 bis zum 31.12.2032 zu verlängern.

Der Markt Frickenhausen wird als Träger öffentlicher 
Belange am genannten Verfahren beteiligt und gebeten 
Stellung zu nehmen. 

Die Aufbereitungsanlage bleibt unverändert. Der 
Schwimmgreifer soll bei Bedarf innerhalb der oben 
genannten Grundstücke versetzt werden und damit 
für den Abbau dieser zwischenzeitlich genehmigten 
Erweiterungsflächen der Kiesgrube eingesetzt werden.

Bei der letztmaligen Beteiligung mit Beschluss 
vom 28.09.2020 hat der Markt Frickenhausen 
keine Einwände erhoben und keine Stellungnahme 
abgegeben.

Beschluss:

Dem Marktgemeinderat liegt der Antrag auf 
Verlängerung der Genehmigung zum Aufstellen 
und zum Betrieb eines Schwimmgreifers sowie 
einer semimobilen Aufbereitungsanlage im amtlich 
festgesetzten Überschwemmungsgebiet des Mains, 
Fl.Nr. 3660, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 4301 sowie 
4302, Lage: Aub, vor.

Der Marktgemeinderat erhebt keine Einwände gegen 
die Verlängerung der Genehmigung.
Eine Stellungnahme wird nicht abgegeben.

Einstimmig beschlossen
Ja: 11  Nein: 0  Anwesend: 11 
Persönlich beteiligt: 0  

10. Beteiligung als Träger öffentlicher 
Belange im Verfahren (Verlängerung) zur 
Erteilung einer beschränkten Erlaubnis für die 
Grundwasserfreilegung und Wiederverfüllung 
zur Umsetzung der Rekultivierungsarbeiten 
auf dem Grundstück Fl.Nr. 3660, Lage: Aub

Sachverhalt:

Dem Marktgemeinderat liegt ein Antrag auf 
Erteilung einer beschränkten Erlaubnis für die 
Grundwasserfreilegung und Wiederverfüllung zur 
Umsetzung der Rekultivierungsarbeiten auf den 
Grundstücken Fl.Nr. 3659, 3659/1 und 3660, Lage: 
Aub, vor.

Es wird beantragt die Frist vom 31.12.2023 bis zum 
31.12.2025 zu verlängern.
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Der Markt Frickenhausen wird als Träger öffentlicher 
Belange am genannten Verfahren beteiligt und gebeten 
Stellung zu nehmen.

Für das Grundstück Fl.Nr. 3660 wurde bereits eine 
beschränkte Erlaubnis bis zum 31.12.2025 erteilt. Für 
den Erweiterungsbereich Fl.Nr. 3659 und 3659/1 endet 
die beschränkte Erlaubnis für den Bereich, der wieder 
verfüllt werden soll, allerdings am 31.12.2023.

Nach Angaben des Betreibers ist der Abbau im 
Erweiterungsbau abgeschlossen. Um die gebotenen 
Rekultivierungsarbeiten umzusetzen, wird die 
Erteilung einer erneuten beschränkten Erlaubnis für 
die Grundwasserfreilegung und Wiederverfüllung 
beantragt. 

Beschluss:

Dem Marktgemeinderat liegt der Antrag auf 
Erteilung einer beschränkten Erlaubnis für die 
Grundwasserfreilegung und Wiederverfüllung zur 
Umsetzung der Rekultivierungsarbeiten auf den 
Grundstücken Fl.Nr. 3569, 3569/1 und 3660, Lage: 
Aub, vor.

Der Marktgemeinderat erhebt keine Einwände gegen 
die Verlängerung der Genehmigung.
Eine Stellungnahme wird nicht abgegeben.

Mehrheitlich beschlossen
Ja: 11  Nein: 0  Anwesend: 11  
Persönlich beteiligt: 0  

11. Erlass der 1. Änderungssatzung 
zur Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung (BGS - EWS) 
- Kalkulation Kanalgebühren ab 01.01.2024

Sachverhalt:

Seit 01.01.2022 beträgt die Einleitungsgebühr für die 
Entwässerungsanlage 2,04 Euro/cbm Abwasser. Eine 
Grundgebühr wird bisher nicht erhoben.

Die Gebühren wurden für den Kalkulationszeitraum 
2024-2027 neu berechnet. Hiernach ergeben sich:

Ein Gesamtaufwand im Zeitraum 2024-2027 i. H. v.  
574.400,00 Euro

Ein Sonderrücklagenstand zum 31.12.2023 von 
149.630,69 Euro

Unter Berücksichtigung des Sonderrücklagenstandes 
verbleiben 424.769,31 Euro, welche im 
Kalkulationszeitraum auszugleichen sind.

Die Einleitungsmenge wird kalkuliert mit 
208.000 cbm

424.769,31 Euro : 208.000 cbm = 2,04 Euro/cbm

Die Einleitungsgebühr wird mit 2,04 Euro/cbm kalkuliert. 
Eine Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung ist 
insofern nicht angezeigt. 

Die kalkulatorischen Zinsen wurden mit einem Zinssatz 
von 3,5 % berechnet.

Beschluss:

Der Marktgemeinderat stimmt der Gebührenkalkulation 
zu. Eine Änderung der Einleitungsgebühren erfolgt 
nicht. Weiter stimmt der Marktgemeinderat dem 
kalkulatorischen Zinssatz von 3,5 % zu.

Einstimmig beschlossen
Ja: 11  Nein: 0  Anwesend: 11  
Persönlich beteiligt: 0  

12. Erlass der 2. Änderungssatzung 
zur Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Wasserabgabesatzung (BGS - WAS) 
- Kalkulation Wassergebühren ab 01.01.2024

Sachverhalt:

Seit 01.01.2020 beträgt die Einleitungsgebühr 
für die Wasserversorgungsanlage 2,29 Euro/
cbm Wasser. Die jährliche Grundgebühr beträgt 
bei 4 m³/h Dauerdurchfluss 20,00 Euro, bei 10 
m³/h Dauerdurchfluss 50,00 Euro und bei 16 m³/h 
Dauerdurchfluss 80,00 Euro.

Die Gebühren wurden für den Kalkulationszeitraum 
2024-2027 neu berechnet. Hiernach ergeben sich:

Ein Gesamtaufwand im Zeitraum 2024-2027 i. H. v.  
637.089,40 Euro

Ein Sonderrücklagenstand zum 31.12.2023 von 
275.346,66 Euro

Die Einnahmen aus den Grundgebühren werden 
kalkuliert mit                                         41.880,00 Euro

Damit ergibt sich im Kalkulationszeitraum ein 
umzulegender Aufwand von 595.209,40 Euro. 
Der Sonderrücklagenstand wurde hierin nicht 
berücksichtigt.

Der Wasserverbrauch wird kalkuliert mit 
260.000 cbm

595.209,40 Euro : 260.000 cbm = 2,29 Euro/cbm

Die Wasserverbrauchsgebühr wird mit 2,29 Euro/
cbm kalkuliert. Eine Änderung der Beitrags- und 
Gebührensatzung ist insofern nicht angezeigt. 
Die kalkulatorischen Zinsen wurden mit einem Zinssatz 
von 3,5 % berechnet.
Bei allen genannten Beträgen handelt es sich um 
Netto-Summen.
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Sitzungskalender 
des Marktgemeinderates Frickenhausen a. Main

Der nächste geplante Sitzungstermin:

Datum Uhrzeit Art
Montag, 26. Februar 2024 19.30 Uhr Marktgemeinderatssitzung

Montag, 25. März 2024 19.30 Uhr Marktgemeinderatssitzung

Sitzungsort: Sitzungssaal im Bürgerhaus

Anträge
Bauanträge und Anfragen müssen spätestens zwei Wochen vor der jeweiligen Ausschusssitzung 
im Rathaus eingegangen sein, damit diese Punkte für die Ratsmitglieder ordnungsgemäß 
vorbereitet werden können.

Beschluss:

Der Marktgemeinderat stimmt der Gebührenkalkulation 
zu. Eine Änderung der Einleitungsgebühren erfolgt 
nicht. Weiter stimmt der Marktgemeinderat dem 
kalkulatorischen Zinssatz von 3,5 % zu.

Einstimmig beschlossen
Ja: 11  Nein: 0  Anwesend: 
11  Persönlich beteiligt: 0  

13. Anschaffung eines neuen 
Regalsystems für den Bauhof

Sachverhalt:

Die Gemeinde beabsichtigt für das neue Gebäude 
des Bauhofs ein Regalsystem zu kaufen. Es liegt ein 
Angebot der Fa. TNH aus Hüttenheim i.H.v. 6.000 € 
inkl. Mwst. vor.
Im Haushalt sind 25.000 € für bewegliche Sachen vom 
Bauhof sowie 15.000 € für den Umbau Bauhofgebäude 
vorgesehen.

Beschluss:

Der Marktgemeinderat stimmt der Anschaffung neuer 
Regalsysteme für den Bauhof zu.

Mehrheitlich beschlossen
Ja: 11  Nein: 0  Anwesend: 11  
Persönlich beteiligt: 0  

14. Anschaffung von zwei neuen 
Dieseltanks für den Bauhof

Sachverhalt:

Die Gemeinde beabsichtigt zwei neue, mobile 
Dieseltanks für den Bauhof anzuschaffen. Die 
Gesamtkosten belaufen sich auf 10.000 € inkl. Mwst.
Im Haushalt sind 25.000 € für bewegliche Sachen vom 
Bauhof sowie 15.000 € für den Umbau Bauhofgebäude 
vorgesehen.

Beschluss:

Der Marktgemeinderat stimmt der Anschaffung zweier 
mobiler Dieseltanks zu.

Einstimmig beschlossen
Ja: 11  Nein: 0  Anwesend: 11  
Persönlich beteiligt: 0  

15. Anfragen gem. der Geschäftsordnung

Beschwerde Anwohner Spenkuch
BGM Hofmann schickt ein Antwortschreiben an Herrn 
Spenkuch. Die Schilder werden erneuert und die 
Straßenmarkierungen nachgebessert.

Löcherfüllung im Judenweg
BGM Hofmann bedankt sich bei MGR Bund und Herrn 
Raps für das Auffüllen der Löcher. MGR Bund möchte 
2024 eine weitere Strecke sanieren lassen und bittet 
um Unterstützung durch die Gemeinde. Dies wird in 
einer der kommenden Sitzungen behandelt werden.

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.
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Büchereinachrichten 

Gemeindebücherei Frickenhausen  
  

Lesen macht Spaß! 
Lesen ist wie eine Entdeckungsreise; mal aufregend,   

mal lustig, mal faszinierend und spannend.  

Je nach Stimmung kann man nach einem Bilderbuch,   
einem Liebesroman, einer Gruselgeschichte,  

oder einer Biographie greifen.  
Langeweile hat dabei keinen Platz.  

 

Viel Spaß beim Bücher lesen.  
 Besuchen Sie uns in der 

Hauptstraße 38. 
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!  
 
 
 

 

HOL- und BRING-SERVICE 
 

Diesen Service bieten wir selbstverständlich weiter an. 
Sprechen oder rufen Sie uns an.  

Wir bringen Ihnen gerne 
Bücher und Zeitschriften nach Hause. 

 
 

 
 

Öffnungszeiten: 
Mittwoch von   16.00 – 17.00 Uhr 
Freitag von   16.30 – 19.00 Uhr 
 
Email: buecherei@frickenhausen-main.de       
Tel.: 09331/9800208 
 
 

Ausleihe und Anmeldung sind kostenlos!! 
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Vereinsnachrichten
 

 

    
 

ANKÜNDIGUNG: 
 

 

 

Auch in diesem Jahr findet wieder eine Weinprobe statt. 

Unsere Freunde der 

MFG 5 – Technische Hubschrauberstaffel Mk88a 

freuen sich auf unser Kommen! 

 

Termin: 

26. April bis 28. April 2024 
 

Um die Weinprobe planen zu können, benötigen wir Ihre 

Rückmeldung, wer an oben genanntem Termin teilnehmen 

möchte. 

Anfallende Kosten und Anreise sind durch die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer selbst zu tragen. 
 

 
 

Verbindliche Anmeldungen bis 17.02.2024 bitte an: 

Simone und Gerd Wethmüller 
+49 (0) 9331 / 98 07 10 

NORDHOLZ 2024 

 

 

 
 

   VdK-Ortsverband Ochsenfurt  
   mit Frickenhausen und Winterhausen 

 
Die Sozialrechtsberatung des Kreisverbandes Würzburg findet an jedem 2. und 4. Donnerstag 
im Monat im Feuerwehrhaus in Ochsenfurt, Pestalozzistr.1 statt. 

 

Die nächsten Sprechtage sind am 22.02.2024 und 14.03.2024, von 09.00-11.00 Uhr. 
 

Bitte vorher Termin vereinbaren unter 0931-3901010 (Mo.-Fr. von 08.00-12.00 Uhr und 13.00-
16.00 Uhr, Do. bis 18.00 Uhr).  
 

Gerne auch per E-Mail: kv-wuerzburg@vdk.de 
 

 
 

Frickenhäuser Moustgeuger e.V.
STAMMTISCH

Unser Stammtisch fi ndet jeden letzten Freitag im Monat, diesmal am 
Freitag, 23. Februar 2024, ab 19.00 Uhr, im Benefi ziatenhaus statt.

Wir würden uns freuen, Euch zu sehen!
gez.

Die Vorstandschaft und das Männerballett


